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Anordnung
über die Planung, Finanzierung und Abrechnung 

der staatlichen Einrichtungen 
der Örtlichen Versorgungswirtschaft

vom 25. Juni 1973
Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und in 

Übereinstimmung mit dem Zentralvorstand der Gewerk
schaft der Mitarbeiter der Staatsorgane und der Kommunal
wirtschaft wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für staatliche Einrichtungen der ört
lichen Versorgungswirtschaft, die hauswirtschaftliche Dienst
leistungen und Reparaturen sowie stadt- und gemeindewirt
schaftliche Leistungen durchführen (im folgenden Einrich
tungen der ÖVW genannt).

§ 2
Aufgaben der örtlichen Staatsorgane 

und Einrichtungen der ÖVW
(1) Zur besseren Versorgung der Bevölkerung mit Dienst- 

leistuneen und Reparaturen legen die zuständigen örtlichen

Staatsorgane die planmäßige Entwicklung der Versorgungs
aufgaben für die Einrichtungen der ÖVW im Volkswirtschafts
plan fest.

(2) Die Einrichtungen der ÖVW erhalten im Rahmen des 
Volkswirtschaftsplanes und des Haushaltsplanes des zustän
digen örtlichen Staatsorgans planmäßig materielle und fi
nanzielle Mittel für die Durchführung der Versorgungsauf
gaben.

(3) Die zuständigen örtlichen Staatsorgane regeln die 
Rechte und Pflichten der Leiter der Einrichtungen der ÖVW 
bei der Planung, Durchführung und Kontrolle des Planes 
der Aufgaben und des Haushaltsplanes.

(4) Die Leiter der Einrichtungen der ÖVW arbeiten nach 
den geltenden Rechtsvorschriften und nach den Weisungen 
der zuständigen örtlichen Staatsorgane.

§3
Planung und Durchführung

(1) Die Leiter der Einrichtungen der ÖVW arbeiten unter 
Mitwirkung der Gewerkschaft gemeinsam mit den Werktäti
gen den Plan der Aufgaben^und den Haushaltsplan auf der 
Grundlage der Beschlüsse der zuständigen örtlichen Staats
organe aus.


